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Vorwort zur siebten Auflage

Innerhalb weniger Jahre konnten sich die IFRS als globaler Standard f�r Rechnungslegung etablieren.
Neben Europa und Australien, die die IFRS bereits seit einigen Jahren im Konzernabschluss anerkennen,
kommen die IFRS nun auch in den USA zur Anwendung; ab 2008 f�r Auslandsunternehmen (Foreign
Private Issuers) und ab 2014 auch f�r US-Unternehmen. Daneben gehen Staaten wie China, Indien,
Brasilien und Kanada bis 2011 ebenfalls auf die IFRS �ber. Aktuell f�hrt das IASB eine Liste von �ber
100 Staaten, in denen die IFRS entweder �bernommen oder anerkannt sind.

In Deutschland stellt sich im Zusammenhang mit der internationalen Rechnungslegung traditionell
die Frage, welche R�ckwirkungen sich auf den Einzelabschluss ergeben. Letzterer bildet die Bemes-
sungsgrundlage f�r die Aussch�ttung sowie die Startplattform f�r die steuerlichen �berleitungsrech-
nungen. Insbesondere im Mittelstand wird die Parallelit�t unterschiedlicher Abschl�sse durch die
sogenannte Einheitsbilanz vermieden. Der deutsche Gesetzgeber reagiert auf die weitere Internationa-
lisierung der Rechnungslegung sowie der geplanten Verabschiedung von gesonderten IFRS f�r kleine
und mittlere Unternehmen mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).

Parallel zu diesen Entwicklungen hat sich das Normensystem der IFRS fortentwickelt. Nach der
Einf�hrung der IFRS in Europa im Jahre 2005 wurden in den letzten Jahren verschiedene neue Stan-
dards und Interpretationen erarbeitet sowie bestehende Standards �berarbeitet. Die meisten �nderun-
gen sind mit einem Inkraftsetzungsdatum zum 01. 01. 2009 versehen, sodass den 2005er IFRS mit den
2009er IFRS quasi eine »Version 2« folgt.

Das Arbeitsprogramm der kommenden Jahre wird von Großprojekten unter anderem zur Umsatz-
satzrealisierung, zur Konzernrechnungslegung, zur Bilanzierung von Verpflichtungen, Steuern sowie
der �berarbeitung der Rahmengrunds�tze gepr�gt sein. Wenngleich die Anwendungspraxis von diesen
zuk�nftigen Standards aktuell noch nicht betroffen ist, stellen die 2009er IFRS mit ihrer Vielzahl von
Folge�nderungen in andere Standards (sogenannte consequential amendments) und abweichenden
�bergangsnormen abermals Herausforderungen an die Ersteller, die Pr�fer, die Analysten sowie an
die Hochschule.

Der abnehmenden Bedeutung der US-GAAP und der zunehmenden Bedeutung der HGB-�nderun-
gen nach dem BilMoG haben wir durch eine neue Spaltenanordnung Rechnung getragen. Die traditio-
nelle US-GAAP-Spalte ist zugunsten des BilMoG entfallen. Wesentliche verbleibende IFRS/US-GAAP-
Unterschiede sind in der IFRS-Spalte unter gesonderter Kennzeichnung aufgenommen.

Neben der neuen Spaltenstruktur beinhaltet die Neuauflage zahlreiche �nderungen der IFRS und
der handelsrechtlichen Vorschriften; dabei sind unter anderem enthalten
– die �berarbeiteten Standards zu Business Combinations Phase II,
– IFRS 8 zur Segmentberichterstattung,
– die �berarbeiteten Regelungen zu Fremdkapitalkosten und zur Darstellung des Abschlusses,
– die �nderungen von IAS 32 zu k�ndbaren Finanzinstrumenten und Verpflichtungen im Fall einer

Liquidation,
– das Annual Improvements Project 2007,
– die Interpretationen IFRIC 11 bis IFRIC 16,
– das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz,
– das �bernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetz,
– die Standards DRS 15 a bis DRS 17.
Ebenfalls enthalten sind der Regierungsentwurf des BilMoG vom Mai 2008 sowie die Standardentw�rfe
und Diskussionspapiere des IASB zu folgenden Projekten:
– IFRS for Small and Medium-sized Entities,
– Conceptual Framework,
– Fair Value Measurement,
– Bilanzierung von gemeinschaftlichen Vereinbarungen (Joint Arrangements),
– Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital,
– Pensionen.
Wir hoffen, dass dieses Buch auch weiterhin ein Wegweiser durch die umfangreichen Regelwerke des
IASB sein wird und es den direkten Vergleich der geplanten �nderungen durch das Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz mit den geltenden HGB-Regelungen als auch mit den IFRS ermçglicht.
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Auch diese Neuauflage w�re nicht ohne Unterst�tzung bei der Vorbereitung zustande gekommen.
Unser besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang Frau WP Christiane Hold-Paetsch, Herrn WP/
CPA Hendrik Bartsch, Frau WP Uta Gawronski, Herrn Dr. Thomas Strçher, Frau WP/StB Silvia Prasse
sowie Frau WP Solvy Weigert, die die Neuauflage entscheidend mitgestaltet haben. Des Weiteren danken
wir Herrn WP/StB Martin Beyersdorff, Herrn WP/StB Christoph Piesbergen sowie Herrn WP/StB Arne E.
Weber f�r kritische Kommentare bei der Manuskriptbearbeitung. Frau Anja Pfitzner und Frau Nathalie
Langner danken wir f�r die interne Koordination der administrativen Abl�ufe. Ebenso gilt unser
besonderer Dank Frau Ruth Kuonath, die uns im Lektorat wie bei den Vorauflagen charmant gef�hrt
und gesteuert hat.

Hamburg, 31. August 2008

Sven Hayn Georg Graf Waldersee
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Vorwort zur ersten Auflage

Vor wenigen Jahren waren die Begriffe US-GAAP und IAS hierzulande allein dem aktiven Sprachwort-
schatz weniger Rechnungslegungsbegeisterter vorbehalten. Allenfalls der Abschlusspr�fer deutscher
Tochterunternehmen, die in einen US-Konzernabschluss einbezogen wurden, hielt die US-GAAP nicht
f�r tektonische Verschiebungen auf dem amerikanischen Kontinent.

Die ersten Notierungen von Wertpapieren deutscher Gesellschaften an der New York Stock Exchange
zwangen zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den US-GAAP. Andere international t�tige
Unternehmen mit Sitz des Mutterunternehmens in Deutschland w�hlten die IAS als Normensystem
zur Internationalisierung der Konzernrechnungslegung. Kritiker hielten die US-GAAP und IAS seiner-
zeit eher f�r eine Modeerscheinung, die nicht lange w�hren w�rde. Heute offenbart bereits der fl�chtige
Blick in die Fachliteratur sowie Fachzeitschriften, dass kaum eine Ausgabe ohne einen Beitrag zu den
US-GAAP und IAS erscheint.

Erg�nzend zur Rechnungslegung nach HGB haben sich die US-GAAP und IAS bereits nach kurzer
Zeit in der deutschen Rechnungslegungspraxis f�r den Konzernabschluss etabliert. Dies ist Ausdruck
der wachsenden Bedeutung einer kapitalmarktorientierten Rechnungslegung auch in Deutschland.

Mittlerweile erçffnet das HGB f�r bestimmte Unternehmen die Mçglichkeit, den Konzernabschluss
ausschließlich nach international anerkannten Rechnungslegungsgrunds�tzen zu erstellen. Parallel zu
dieser Gesetzes�nderung wurde mit dem DRSC ein privatrechtliches Normierungsgremium gegr�ndet,
dessen Rechnungslegungsgrunds�tze k�nftig durch das BMJ bekannt gemacht werden.

Das vorliegende Buch stellt die wesentlichen Regelungen der US-GAAP, der IAS sowie des HGB
synoptisch gegen�ber. Bei der Entstehung wurden wir in vielfacher Hinsicht von unseren in- und
ausl�ndischen Kollegen unterst�tzt. Die Betreuung internationaler Mandate, von am Neuen Markt
notierten Mandanten, aber auch die verschiedenen Seminarveranstaltungen zur internationalen Rech-
nungslegung, die wir durchf�hren durften, haben als wesentlicher Input gewirkt. Unser besonderer
Dank gilt den Herren Markus B�ssing, Michael Isensee, Markus Modla sowie Crispin Teufel, die bei der
Vorbereitung und drucktechnischen Umsetzung des Buches mitgewirkt sowie die Qualen des Druck-
fahnenlesens auf sich genommen haben. Des Weiteren gilt unserer Dank Herrn WP Ulf Blaum f�r seine
kritischen Anmerkungen bei der Durchsicht des Manuskripts.

Hamburg, 15. September 1999

Sven Hayn Georg Graf Waldersee
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Benutzerhinweise

In die synoptische Darstellung der IFRS, des HGB sowie des BilMoG sind alle bis zum 01. September
2008 verçffentlichten Standards, Interpretationen, Gesetze sowie sonstige Verlautbarungen einbezogen
worden. In Bezug auf IFRS wurden dabei bewusst diejenigen Standards, die im Gesch�ftsjahr 2009 f�r
Kalenderjahrunternehmen nicht mehr zur Anwendung kommen, nicht mehr dargestellt. Stattdessen
finden Sie die Darstellung und Zitation derjenigen Standards, die im Gesch�ftsjahr 2009 anzuwenden
sind. Sofern Sie bspw Details zu den alten Regelungen zur Darstellung des Abschlusses, dh IAS 1 (2003),
nachschlagen wollen, verweisen wir Sie auf die Vorauflage. Im Gegensatz hierzu werden Regelungen, die
ab 1. Juli 2009 verpflichtend anzuwenden sind, also im Wesentlichen die neuen Regelungen zu Unter-
nehmenszusammenschl�ssen und Konzernabschl�ssen (IFRS 3 [rev. 2008] und IAS 27 [rev. 2008]), in
Erg�nzung zu den f�r das Kalenderjahr 2009 noch geltenden, alten Regelungen dargestellt. Sie er-
kennen diese neuen Regelungen an dem vorneweg gesetzten Hinweis »Anzuwendende Regelungen f�r
Gesch�ftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen«.

Hinsichtlich der Zitation der IFRS bzw IAS wurde auf die Erweiterung der Nummerierung um den
jeweiligen Status der Standards verzichtet. S�mtliche Verweise basieren stets auf den neuesten IFRS bzw
IAS, auch soweit zum Zeitpunkt der Verçffentlichung dieses Buches ein alter IAS ggf letztmalig angew-
endet werden kann. Daher ist bspw IAS 23 (rev. 2007), der auf Berichtsperioden anzuwenden ist, die nach
dem 1. Januar 2009 beginnen, als IAS 23 zitiert worden. Auf den im Gesch�ftsjahr 2008 (bei Kalender-
jahrunternehmen) letztmalig anwendbaren IAS 23 (rev. 2003) wurde infolgedessen nicht mehr einge-
gangen. Diese Vorgehensweise wurde f�r s�mtliche Standards und Interpretationen der IFRS mit der
oben dargestellten Ausnahme zu den Regelungen f�r Unternehmenszusammenschl�sse und Konzer-
nabschl�sse gew�hlt.

Die Gliederung des Buches orientiert sich �ber die Darstellung der allgemeinen Bilanzierungs- und
Bewertungsgrunds�tze in erster Linie am Gliederungsschema der Bilanz entspr den Europ�ischen
Richtlinien bzw dem HGB. F�r die konzernspezifischen Besonderheiten und die anderen Abschlussbe-
standteile (GuV, Kapitalflussrechnung, Segmentberichterstattung etc) wurden gesonderte Kapitel ge-
w�hlt.

Zur Stichwortsuche steht Ihnen einerseits das Stichwortverzeichnis zur Verf�gung. Anderseits
kçnnen Sie Ihre thematische Suche auch der beschriebenen Konzeption des Buches folgend anhand
des ausf�hrlichen Inhaltsverzeichnisses vornehmen.
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Kapitel 1: Einf�hrung





1 Internationale Anwendung der IFRS

1.1 IFRS – ein Rechnungslegungsstandard setzt sich durch

Seit der Umstrukturierung des IASC in die IASC Foundation (IASCF) und der daraus resultierenden
Gr�ndung des IASB im Jahr 2001, haben IASCF und IASB große Erfolge im Hinblick auf die Aner-
kennung der IFRS als globaler Rechnungslegungsstandard zu verzeichnen: Mehr als 100 L�nder welt-
weit haben mittlerweile entweder bereits vereinbart die Anwendung von IFRS verpflichtend vorzu-
schreiben oder sie zu erlauben oder haben einen Zeitrahmen f�r die Umstellung auf IFRS fixiert. Als
Meilensteine f�r die weltweite Verbreitung der IFRS gelten die im Jahr 2002 von der Europ�ischen
Union erlassene IAS-Verordnung, die die verpflichtende Anwendung von IFRS im Konzernabschluss
kapitalmarktorientierter Unternehmen innerhalb der EU vorsieht, sowie die im Jahr 2003 getroffenen
Entscheidungen der nationalen Standardsetter in Australien, Neuseeland und Hong Kong auf IFRS
umzustellen. Dar�ber hinaus haben sich Brasilien, Kanada, Chile, Indien, Japan und Korea im Jahr 2007
dazu entschlossen, ihre nationale Rechnungslegung ab dem Jahr 2011 (teilweise mit der Option einer
freiwilligen fr�heren Umstellung durch die Unternehmen) entweder an die IFRS anzupassen oder die
IFRS-Anwendung verpflichtend vorzuschreiben. Ein weiterer Meilenstein ergibt sich durch die Ende
2007 erfolgte Anerkennung der IFRS durch die US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehçrde, der SEC,
als Resultat der Konvergenzbestrebungen der beiden Standardsetter, IASB und FASB.

1.2 Der schwierige Weg der Konvergenz von IFRS und US-GAAP

Im Juli 2007 verçffentlichte die SEC einen Vorschlag, wonach ausl�ndischen Emittenten (sog Foreign
Private Issuers oder FPIs) ein SEC filing auf der Basis eines nach IFRS in der Fassung des IASB erstellten
Abschlusses ohne das Erfordernis einer gesonderten �berleitungsrechnung auf US-GAAP zuk�nftig
gestattet werden sollte. Im November 2007 erfolgte der Beschluss der SEC, das Erfordernis einer �ber-
leitungsrechnung abzuschaffen; diese �nderung wurde im M�rz 2008 im Federal Register verçffentlicht
und ist auf Gesch�ftsjahre anzuwenden, die nach dem 15. November 2007 enden. Die SEC hat f�r den
2007er Abschluss mit einem filing nach dem Beschlussdatum aber auf der Basis von Einzelfallent-
scheidungen bereits die Neuregelung zur Anwendung gebracht.

Um von der �berleitung auf US-GAAP befreit zu werden, muss ein nach IFRS bilanzierendes
Unternehmen seinen Abschluss mit einer deutlich sichtbaren Anhangangabe versehen, in der es aus-
dr�cklich und uneingeschr�nkt erkl�rt, dass der Abschluss in �bereinstimmung mit den vom IASB
herausgegebenen IFRS erstellt wurde. Ebenso muss das Pr�fungstestat auf diese sog full IFRS erfolgen.
Unternehmen, die ihren Abschluss nach den IFRS, wie sie in der Europ�ischen Union anzuwenden sind,
aufstellen und die bspw den »carve out« in Bezug auf bestimmte Hedge Accounting Regelungen in IAS
39 in Anspruch genommen haben, wird eine zweij�hrige �bergangsfrist zugestanden. Innerhalb dieser
zwei Jahre kann der »carve out« weiterhin in Anspruch genommen werden, sofern der Abschluss
ansonsten mit den vom IASB verçffentlichten IFRS in Einklang steht, und eine �berleitungsrechnung
von EU-IFRS zu full IFRS erstellt wird.

Die parallele Anwendung von EU- IFRS und full IFRS steht der Nutzung der Neuregelung nicht
entgegen, sofern zwischen beiden Systemen keine materiellen Abweichungen bestehen. Neben den
angef�hrten »carve out« Regelungen kommt dem Stichtag der �bernahme von IFRS und IFRIC Inter-
pretationen k�nftig eine noch bedeutendere Rolle zu. Von den angef�hrten �nderungen der Rechnungs-
legungsregeln (GAAP) sind die Pr�fungsnormen (GAAS) nicht betroffen. Das angef�hrte SEC Release hat
ebenso keine Ausstrahlungswirkung auf die einschl�gigen PCAOB Anforderungen.

Die SEC �berpr�ft auch die von FPIs mit Form 20-F eingereichten Abschl�sse in der Vergangenheit
stichprobenweise bzw. zyklisch auf Einhaltung der geltenden Vorschriften. Aufgrund der st�rkeren
Verbreitung der IFRS durch die seit 2005 f�r kapitalmarktorientierte Unternehmen in der Europ�ischen
Union zwingend vorgeschriebene Anwendung wurden diese standardm�ßigen Durchsichten (reviews) in
den vergangenen zwei Jahren intensiviert. Die Durchsichten beinhalten eine �berpr�fung von IFRS-
Abschl�ssen durch die SEC (vgl. untenstehenden Verweis auf die Durchsichten von IFRS-Abschl�ssen,
die 2006 bei der SEC eingereicht wurden). Die SEC hat deutlich gemacht, dass sie auch k�nftig die
ordnungsgem�ße Anwendung der IFRS durch FPIs und Abschlusspr�fer beobachten wird.
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Maßgeblichen Einfluss auf die Abschaffung der �berleitungsrechnung hatte die starke Verbreitung
der IFRS in den vergangenen drei Jahren sowie die f�r bestimmte Unternehmenskategorien bestehende
Verpflichtung zur k�nftigen Anwendung der IFRS. In ihrer Entscheidung verweist die SEC daher auf die
weltweit wachsende Zahl von IFRS-Anwendern.

In diesem Sinne �ußerte sich auch IASB-Chairman, Sir David Tweedie, in einer Rede vor dem
Europ�ischen Parlament im April 2007. Finanzskandale, wie sie sich zu Beginn dieses Jahrzehnts in
den USA ereigneten, gepaart mit der zunehmenden Attraktivit�t der europ�ischen und asiatischen
M�rkte und der wachsenden Akzeptanz der IFRS, so Tweedie, stellten die Vorrangstellung der US-
GAAP als bevorzugtes Rechnungslegungsregelwerk f�r die Kapitalbeschaffung in Frage. Die wichtigsten
Schwellenl�nder – Brasilien, China, Indien und Russland –, die eine st�rkere Pr�senz an den inter-
nationalen Kapitalm�rkten anstreben und f�r ihre Entwicklung dringend bençtigtes Kapital ins Land
holen m�ssen, stellten auf IFRS (nicht mehr US-GAAP) um oder zçgen eine Umstellung auf IFRS in
Erw�gung.

Sehr lange hielt sich die �berzeugung – auch außerhalb der USA – dass sich die US-GAAP f�r an den
internationalen Kapitalm�rkten t�tige Unternehmen und Investoren letztendlich als das maßgebende
Rechnungslegungswerk durchsetzen w�rden. Angesichts der raschen Verbreitung der IFRS, der expan-
dierenden Kapitalm�rkte in Europa und Asien sowie der zT auf die Umsetzung des Sarbanes-Oxley Act
und die damit verbundenen regulatorischen Anforderungen zur�ckzuf�hrende r�ckl�ufige Attraktivit�t
des US-Wertpapiermarktes geriet dieses Bild jedoch j�ngst ins Wanken. Dies hatte zur Folge, dass die
US-GAAP von den IFRS als meistangewandtes Rechnungslegungsregelwerk f�r die Kapitalbeschaffung
abgelçst wurden.

Die SEC betrachtet die Akzeptanz von IFRS-Abschl�ssen unter Verzicht einer �berleitung auf US-
GAAP durch FPIs als einen weiteren Schritt in Richtung eines einzigen Regelwerks von weltweit aner-
kannten Rechnungslegungsstandards. Sie hebt die Bedeutung dieser Zielsetzung sowohl im Hinblick
auf den Anlegerschutz als auch die Effizienz der Kapitalm�rkte hervor.

Die SEC f�hrt verschiedene Ziele an, die sie mit ihrem Vorschlag verfolgt:
• einen nachhaltigen Konvergenzprozess,
• eine konsistente und getreue Anwendung der IFRS, und
• die Wahrnehmung der Funktion des Standardsetters durch den IASB.
Einer der Beweggr�nde f�r die Entscheidung, die �berleitungspflicht auf US-GAAP aufzuheben, ist laut
SEC die kontinuierliche Ann�herung von US-GAAP und IFRS. Tats�chlich ist der Konvergenzprozess seit
2005 beherrschendes Thema auf der IASB-Agenda. Einer der Gr�nde hierf�r ist der vom damaligen
Chief Accountant der SEC im April 2005 verçffentlichte Entwurf einer Roadmap zur Aufhebung der
�berleitungsvorschrift von IFRS auf US-GAAP.

Als Reaktion auf die Roadmap der SEC einigten sich der IASB und der US-Standardsetter FASB im
Februar 2006 in einem gemeinsamen Memorandum of Understanding (MoU) auf die bis zum Jahr 2008
zu realisierenden Konvergenzschritte. Zwar sind die Boards mit der Umsetzung dieses Plans in Verzug
geraten. Nach Ansicht der SEC sollte das Erreichen bestimmter Konvergenzziele jedoch kein Kriterium
f�r die Akzeptanz von IFRS-Abschl�ssen sein, die keine �berleitung auf US-GAAP enthalten. Ihre
Entscheidung basiere vielmehr auf der Nachhaltigkeit des von IASB und FASB angestoßenen Konver-
genzprozesses.

Die SEC verweist hierzu auf die �berpr�fung der im Jahr 2006 eingereichten IFRS-Abschl�sse und
eine hierzu verçffentlichte Kurzanalyse. Zwar verzichtet diese auf eine Aussage zur ordnungsgem�ßen
und konsistenten Anwendung der IFRS, vermittelt insgesamt jedoch einen positiven Eindruck. Bereiche,
in denen zus�tzliche Angaben gefordert waren, z. B. die Umsatzrealisierung und Wertminderungen,
wiesen Parallelen zu den Ergebnissen anderer Aufsichtsbehçrden wie dem britischen Financial Repor-
ting Review Panel (FRRP) und der franzçsischen Autorit� des March�s auf. Die SEC weist außerdem
darauf hin, dass von den Aufsichtsbehçrden in dem Bestreben, Inkonsistenzen und Fehler bei der
Anwendung der IFRS aufzusp�ren und zu adressieren, auf globaler Ebene Prozesse und Infrastrukturen
implementiert wurden. Dazu z�hlt auch der Informationsaustausch zwischen den Aufsichtsbehçrden
mittels gemeinsamer Maßnahmenpl�ne und Datenbanken.

Als weiteren Schritt hinsichtlich der Anerkennung der IFRS verçffentlichte die SEC im August 2007
ein Diskussionspapier, in dem sie çffentlich zur Diskussion stellt, ob US-Unternehmen die Mçglichkeit
einger�umt werden solle, einen nach IFRS erstellten Abschluss bei der SEC einzureichen. Zus�tzlich
f�hrte die SEC im Dezember Roundtables durch, um weitere Meinungen zur Anwendung der IFRS
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durch US-Unternehmen einzuholen. Die Teilnehmer dieser Roundtables sprachen sich f�r ein einheitli-
ches Regelwerk qualitativ hochwertiger Rechnungslegungsstandards aus, das von Unternehmen welt-
weit angewandt werden kann und von dem Abschlussadressaten und Unternehmen gleichermaßen
profitieren. Dabei forderte die Mehrheit der Teilnehmer, von einem Wahlrecht abzusehen und statt-
dessen die Anwendung der IFRS f�r US-Emittenten verpflichtend vorzuschreiben. Die Teilnehmer
waren sich außerdem grunds�tzlich dar�ber einig, dass die SEC einen Zeitpunkt festlegen sollte, zu
dem die Umstellung durch US-Unternehmen verbindlich zu erfolgen hat, anstatt den Unternehmen ein
unbefristetes Wahlrecht einzur�umen.

Ende August 2008 hat die SEC ihren Entwurf zur Anwendung von IFRS durch US Inlandsunter-
nehmen best�tigt. Zuvor hatte sich die SEC nicht çffentlich dazu ge�ußert hat, ob, und wenn ja, zu
welchem Zeitpunkt die Verçffentlichung eines neuen Vorschlags geplant ist. Es steht jedoch außer Frage,
dass die Anwendung der IFRS durch US-Emittenten auch 2008 einen festen Platz auf ihrer Agenda
einnehmen wird. Nach Aussagen des SEC–Chairman, Christopher Cox, ist eines der Hauptanliegen der
SEC im Jahr 2008 eine Entscheidung �ber die Anwendung von IFRS durch US-Unternehmen herbeizu-
f�hren. Mit der Best�tigung der Verçffentlichung des Entwurfs, einer weiteren sog roadmap, formal-
isiert die SEC den Prozess zur mçglichen vollen Anerkennung der IFRS in einem weiteren Schritt. Die
vorgeschlagene roadmap sieht eine verpflichtende IFRS Anwendung zwischen 2014 und 2016 vor. Die
Bandbreite dieser Jahreszahlen ist den Grçßenklassen der Unternehmen im Anwendungsbereich ge-
schuldet. F�r einen ausgew�hlten Kreis von etwa 110 sehr großen US Gesellschaften sieht der avisierte
Entwurf, der bei Drucklegung noch nicht im Volltext verf�gbar war, eine freiwillige befreiende An-
wendung ab 2009 vor. Eine Entscheidung auch anderen Unternehmen die Option einer freiwilligen
vorzeitigen Anwendung zu gew�hren, will die SEC zu einem sp�teren Zeitpunkt treffen. Die endg�ltige
Entscheidung zur verpflichtenden IFRS Anwendung in den USA will die SEC im Jahr 2011 vornehmen.
Die roadmap sieht hierzu diverse Meilensteine bis 2011 vor.

1.3 Aktuelle Entwicklungen beim IASB und der IASCF

Der IASB wird aufgrund der aktuellen Agenda mit Stand vom 30. Juni 2008 in den n�chsten Jahren
Diskussionspapiere, Standardentw�rfe und finale Standards in einer bislang so nicht vorgekommenen
zeitlichen Dichte verçffentlichen; dies wird zu einer erheblichen Belastung f�r IFRS-Anwender f�hren.
Dabei deckt die aktuelle Agenda einen Zeitraum ab, der bis �ber das Jahr 2011 hinausgeht. Die Agenda
enth�lt 14 Projekte, die die Erarbeitung von neuen Standards zum Inhalt haben, acht Projekte, die zu
�nderungen an bestehenden Standards f�hren sollen, das Projekt zur �berarbeitung des Rahmen-
konzepts, das in acht Phasen unterteilt ist, sowie f�nf Forschungsprojekte. Folgende Projekte stehen
bspw auf der Agenda:
• Darstellung des Abschlusses
• Konsolidierung
• Verbindlichkeiten
• Versicherungsvertr�ge
• Leasing
• Umsatzrealisierung
• Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses (inkl. Pensionen)
• Ertragsteuern
• Managementbericht
• Richtlinien zur Bewertung mit dem beizulegenden Zeitwert
• Finanzinstrumente (Ersatz der bisherigen Standards)
• Eigen-/Fremdkapitalabgrenzung
Die Anzahl der Projekte, die der IASB derzeit bearbeitet, l�sst erahnen, in welchem Umfang die IFRS
auch in Zukunft noch �nderungen unterworfen sein werden. Dabei handelt es sich keinesfalls nur um
Projekte, bei denen die bestehenden Regelungen nur Verbesserungen oder �berarbeitungen unterzogen
werden sollen, sondern es befinden sich auch Projekte auf der Agenda, die zu weitreichenden �nderun-
gen f�hren werden. So wird die Neuerarbeitung eines Standards zur Umsatzrealisierung signifikante
Neuerungen mit sich bringen. Gleiches gilt f�r das Projekt zum Leasing, bei dem momentan angedacht
wird, die Unterscheidung zwischen Operating und Finance Leasing aufzuheben und dadurch alle
Leasingvertr�ge in der Bilanz des Leasingnehmers anzusetzen.
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Der IASB hat angek�ndigt, dass wesentliche �nderungen bis zum Jahr 2011 verçffentlicht werden
sollen. Dies soll denjenigen L�ndern, die eine Umstellung auf IFRS im Jahr 2013 planen – was wahr-
scheinlich auf die USA zutreffen wird –, einen Zeitraum von zwei Jahren garantieren, in denen keine
�nderungen der IFRS vorgenommen werden (sog stable platform).

Aufgrund der im Jahr 2007 erfolgten Fortschritte in Bezug auf die weltweite Verbreitung der IFRS
haben sich die Treuh�nder der IASCF dazu entschlossen weitere Maßnahmen zur St�rkung der çffent-
lichen Rechenschaftspflicht ihrer Organisation im Rahmen der �berarbeitung ihrer Satzung einzuleiten;
hierzu wurden im Juli 2008 zwei Vorschl�ge der Treuh�nder verçffentlicht und zur çffentlichen Diskus-
sion gestellt. Dazu z�hlt zum einen die Einrichtung eines �berwachungsgremiums (sog Monitoring
Group), um eine offizielle Verbindung zwischen der IASCF und çffentlichen Institutionen herzustellen.
Die Monitoring Group soll aus Stellvertretern der çffentlichen Behçrden und internationalen Organi-
sationen bestehen, die çffentlichen Behçrden gegen�ber rechenschaftspflichtig sind. Sie soll zum einen
die Verantwortung f�r die Ernennung neuer IASCF-Treuh�nder �bernehmen und zum anderen sollen
die Treuh�nder ihr regelm�ßig Bericht erstatten. Die Vorschl�ge sehen vor, dass ua das verantwortliche
Mitglied der Europ�ischen Kommission, der gesch�ftsf�hrende Direktor des Weltw�hrungsfonds, der
Pr�sident der Weltbank, der Vorsitzende der SEC sowie Mitglieder der IOSCO der Monitoring Group
angehçren sollen. Der zweite Vorschlag bezieht sich auf die Erweiterung des IASB auf 16 Mitglieder bis
sp�testens zum Jahr 2012 sowie auf eine vorgeschriebene geographische Verteilung der IASB-Mitglieder.
Die Erhçhung der Mitgliederzahl und damit die Vielfalt der Mitglieder soll dem gestiegenen Abstim-
mungs- und Kommunikationsbedarf des IASB Rechnung tragen, die Legitimierung des IASB erhçhen
und den Blickwinkel des IASB f�r weitere Bilanzierungsfragen erweitern. Die vorgeschriebene geo-
graphische Verteilung soll ebenfalls die Vielfalt des IASB verst�rken.

2 �bernahme der IFRS in Europ�isches Recht (EU-IFRS)

Die IAS-Verordnung der EU schreibt vor, dass Konzernabschl�sse kapitalmarktorientierter Unterneh-
men in Europa nach den IFRS aufzustellen sind. Ohne einen demokratisch legitimierten Rechtsakt w�re
die verpflichtende Anwendung von Standards eines privatrechtlich organisierten Gremiums wie dem
IASB nicht mçglich. Daher sind die vom IASB verabschiedeten Standards und Interpretationen gem Art 3
und 6 der IAS-Verordnung einem legislativen �bernahmeverfahren zu unterziehen, bevor sie unmittel-
bares und verbindliches europ�isches Recht werden (sog Endorsement- oder Komitologieverfahren). Der
Ablauf des Komitologieverfahrens wurde im Jahr 2006 �berarbeitet, um eine st�rkere Einbindung des
Europ�ischen Parlaments in den Prozess der Komitologie (System von Expertenaussch�ssen innerhalb
der EU) zu gew�hrleisten. Die Position des Parlaments wurde durch die Neuregelung maßgeblich
gest�rkt. Im M�rz 2008 hat schließlich das »neue« Komitologieverfahren auch Einzug in die IAS-
Verordnung gehalten. Alle bis zu diesem Zeitpunkt nicht �bernommenen neuen und �berarbeiteten
IFRS/IFRIC fallen unter das neue �bernahmeverfahren.

Die IAS-Verordnung stellt den sog Basisrechtsakt f�r die �bernahme der IFRS/IFRIC dar. In ihr sind
die Voraussetzungen f�r die �bernahme neuer oder ge�nderter IFRS/IFRIC in europ�isches Recht
festgelegt. Nach Art 3 der IAS-Verordnung kçnnen neue oder ge�nderte IFRS oder IFRIC nur �ber-
nommen werden, wenn sie:
• die Grundanforderungen der EU-Bilanzrichtlinien erf�llen, dh ihre Anwendung ein den tats�ch-

lichen Verh�ltnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Unternehmenslage vermittelt;
• dem nicht n�her spezifizierten »europ�ischen çffentlichen Interesse« entsprechen und
• die grundlegenden Kriterien der Informationsqualit�t (Verst�ndlichkeit, Erheblichkeit, Verl�sslich-

keit und Vergleichbarkeit) erf�llen, die als Voraussetzung f�r den Informationsnutzen der Ab-
schl�sse f�r die Adressaten gelten.

Der �bernahmeprozess unterteilt sich in zwei Phasen. Die erste Phase spielt sich zwischen der Europ�-
ischen Kommission und den Gremien European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) und
Standards Advice Review Group (SARG) ab.

EFRAG ist ein technisches Gremium, das gem Art 10 der Pr�ambel der IAS-Verordnung die Europ�-
ische Kommission bei der Bewertung neuer oder �berarbeiteter internationaler Rechnungslegungsstan-
dards beraten soll. Verabschiedet der IASB einen Standard, eine Interpretation oder deren �nderung,
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fordert die Europ�ische Kommission EFRAG auf, eine �bernahmeempfehlung abzugeben. Die sog
Technical Expert Group (TEG), das Entscheidungsgremium von EFRAG, hat von diesem Zeitpunkt an
zwei Monate Zeit, eine Empfehlung auszuarbeiten. Hierzu holt EFRAG çffentliche Stellungnahmen ein.
In der Empfehlung an die Europ�ische Kommission muss EFRAG sich dazu �ußern, ob die entspr Norm
die Voraussetzungen der IAS-Verordnung erf�llt und daher �bernommen werden sollte oder nicht.

Nach Abgabe der �bernahmeempfehlung durch EFRAG, muss SARG innerhalb von drei Wochen
eine Stellungnahme abgeben. In Ausnahmef�llen kann die Frist auf vier Wochen ausgeweitet werden.
SARG muss hierbei beurteilen, ob die �bernahmeempfehlung von EFRAG objektiv und ausgewogen
getroffen wurde. Hiermit soll die Neutralit�t der privatwirtschaftlich organisierten EFRAG gew�hrleis-
tet und die Glaubw�rdigkeit des �bernahmeverfahrens gest�rkt werden. Bei den Mitgliedern von SARG
handelt es sich um unabh�ngige Sachverst�ndige (bspw Hochschullehrer), die auf dem Gebiet der
Rechnungslegung auf Ebene der EU weithin anerkannt sind.

Die erste Phase des �bernahmeprozesses ist in der folgenden Abbildung zusammenfassend dargestellt.
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In der zweiten Phase des �bernahmeprozesses sind die Organe der Europ�ischen Union, die Europ�ische
Kommission, das Europ�ische Parlament und der Europ�ische Rat beteiligt.

Nach Abgabe der �bernahmeempfehlung durch EFRAG sowie der Stellungnahme durch SARG
muss die Europ�ische Kommission einen �bernahmevorschlag ausarbeiten, der einem der Europ�ischen
Kommission im Rahmen der Komitologie angegliederten Regelungsausschuss, dem sog Accounting
Regulatory Committee (ARC), zugeleitet wird. Das ARC besteht aus Vertretern der Mitgliedstaaten unter
dem Vorsitz der Europ�ischen Kommission. Innerhalb von drei Monaten muss das ARC einen Beschluss
zu dem �bernahmevorschlag fassen.

Stimmt das ARC der �bernahmeempfehlung zu, so ist diese gem Komitologie-Beschluss unver-
z�glich dem Europ�ischen Parlament und dem Rat vorzulegen. An dieser Stelle wurde das Komitologie-
Verfahren im Jahr 2006 erweitert. Hatte das Parlament zuvor, wenn es Zweifel an der Konformit�t einer
Norm mit der IAS-Verordnung hatte, lediglich die Mçglichkeit, eine Entschließung an die Kommission
zu �bermitteln, steht ihm nun ein Zur�ckweisungsrecht zu. Sowohl das Europ�ische Parlament als auch
der Rat haben somit nach dem neuen Komitologie-Beschluss die Mçglichkeit, den Vorschlag der
Europ�ischen Kommission, einen bestimmten IFRS/IFRIC zu �bernehmen, innerhalb von drei Monaten
abzulehnen. Die Beurteilungskriterien der IAS-Verordnung werden daf�r durch den erweiterten Komi-
tologie-Beschluss erg�nzt. Demnach kann das Europ�ische Parlament einen �bernahmevorschlag mit
der Begr�ndung zur�ckweisen, dass der von der Europ�ischen Kommission vorgelegte �bernahmevor-
schlag eines IFRS/IFRIC
• �ber die in der IAS-Verordnung vorgesehenen Durchf�hrungsbefugnisse hinausgeht oder
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• mit dem Ziel oder dem Inhalt der IAS-Verordnung unvereinbar ist oder
• gegen die Grunds�tze der Subsidiarit�t oder Verh�ltnism�ßigkeit verstçßt.
Das Parlament fordert seit der �bernahme von IFRS 8 »Gesch�ftssegmente« f�r seine Entscheidungs-
findung eine sog Auswirkungsanalyse (impact assessment). Diese Analyse wird derzeit jeweils im Auf-
trag der Kommission von EFRAG mittels einer Fragebogenaktion erstellt und dient der Analyse der
erwarteten Auswirkungen der Neuregelungen auf europ�ische Unternehmen, um bspw eine Diskrimi-
nierung im internationalen Vergleich zu vermeiden. Bislang haben sich diese Analysen als unproblema-
tisch erwiesen. Sie verl�ngern indes auf den �bernahmeprozess in zeitlicher Hinsicht.

Erfolgt innerhalb von drei Monaten keine Ablehnung des �bernahmevorschlags durch das Europ�-
ische Parlament oder den Rat, wird der neue bzw �berarbeitete IFRS/IFRIC in europ�isches Recht
�bernommen. Lehnen das Europ�ische Parlament oder der Rat den Vorschlag hingegen innerhalb der
Dreimonatsfrist ab, ist die �bernahme des neuen bzw �berarbeiteten IFRS/IFRIC in europ�isches Recht
zun�chst gescheitert. Die Europ�ische Kommission hat in diesem Fall grds die Mçglichkeit, einen
ge�nderten Vorschlag oder einen Vorschlag f�r einen Rechtsakt auf der Grundlage des EG-Vertrages
(bspw eine Richtlinie oder eine Verordnung) zu unterbreiten. Diese Mçglichkeiten spielen im Rahmen
der �bernahme der IFRS/IFRIC jedoch nur eine theoretische Rolle. Die Europ�ische Kommission kann
keine neue Norm vorschlagen, da nach der IAS-Verordnung ausschließlich die IFRS, wie sie vom IASB
verabschiedet werden, zur Disposition stehen. Dh es kçnnen lediglich Teile eines IFRS/IFRIC aus der
�bernahme ausgenommen werden (sog »carve-out«). Von dieser Mçglichkeit wurde in der Vergangen-
heit in einem Fall beim Endorsement von IAS 39 Gebrauch gemacht.

Phase 2: Das ARC stimmt dem Vorschlag der EU Kommission zu (Option 1) 
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Anders gestaltet sich der Prozess, wenn das ARC die �bernahmeempfehlung ablehnt oder innerhalb der
Dreimonatsfrist keinen Beschluss fasst. In diesem Fall leitet die Europ�ische Kommission den �ber-
nahmevorschlag unverz�glich an den Rat und an das Europ�ische Parlament weiter. Der Rat hat nun
zwei Monate Zeit, sich mit dem Vorschlag zu befassen. Lehnt auch der Rat den Vorschlag ab, kann keine
�bernahme stattfinden und der Europ�ischen Kommission bleiben die bereits dargestellten Mçglich-
keiten, einen ver�nderten �bernahmevorschlag bzw einen Vorschlag f�r einen Rechtsakt auf Grundlage
des EG-Vertrages zu unterbreiten. Stimmt der Rat jedoch dem Vorschlag zu, wird dieser unverz�glich
dem Europ�ischen Parlament unterbereitet. Sofern der Rat keinen Beschluss fasst, muss die Europ�ische
Kommission den Vorschlag erneut dem Parlament vorlegen. Innerhalb von vier Monaten kann das
Parlament einen Beschluss fassen. Die Frist beginnt bereits mit der Weiterleitung des Vorschlags an
den Rat nach Ablehnung durch das ARC. Lehnt das Europ�ische Parlament den Vorschlag ab, kann keine
�bernahme der Norm erfolgen. Es bleiben der Europ�ischen Kommission erneut nur die bereits darge-
stellten kaum umsetzbaren Mçglichkeiten. Sofern das Europ�ische Parlament zustimmt oder innerhalb
der Frist keinen Beschluss fasst, kann der IFRS/IFRIC in europ�isches Recht �bernommen werden.
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Phase 2: Das ARC stimmt dem Vorschlag der EU Kommission nicht zu
(Option 2)

EU-Parlament
(4 Monate)

Europäischer Rat
(2 Monate)

EU-
Kommission
übermittelt
Vorschlag

lehnt
Vorschlag ab

lehnt
Vorschlag ab

EU Kommission kann
neuen Vorschlag einbringen

EU Kommission kann
neuen Vorschlag einbringen

Annahme Vorschlag

Annahme
Vorschlag

EU Kommission
erlässt

Übernahme-
verordnung

ARC
(3 Monate)

lehnt ab

Das �bernahmeverfahren wird durch die Bekanntmachung des neuen IFRS/IFRIC als Kommissionsver-
ordnung im Amtsblatt der Europ�ischen Union abgeschlossen.

Die IAS-Verordnung schreibt vor, dass die Abschl�sse gem den in der EU anerkannten IFRS zu
erstellen sind. Dies bedeutet, dass Unternehmen im Anwendungsbereich der Verordnung die noch nicht
anerkannten, dh nicht im Amtsblatt verçffentlichten Standards und Interpretationen grds nicht an-
wenden d�rfen. Probleme kçnnen sich ergeben, wenn zum Abschlussstichtag noch nicht alle seitens des
IASB verabschiedeten Standards und Interpretationen in der �bernahmefassung im Amtsblatt verçffent-
licht wurden. Entspr einer Entscheidung des ARC aus dem Jahr 2005 ist jedoch geregelt, dass f�r die
Verçffentlichung im Amtsblatt nicht der Abschlussstichtag, sondern der Tag der Beendigung des Auf-
stellungszeitraums (auch: Freigabedatum) als maßgebliches Datum heranzuziehen ist. Damit kçnnen
die in dem Zeitraum zwischen Abschlussstichtag und dem Freigabedatum im Amtsblatt verçffentlichten
Standards und Interpretationen angewandt werden.

Durch die Einf�hrung des Zur�ckweisungsrechts durch das Europ�ische Parlament und den Rat hat
sich jedoch die Zeitproblematik beim Endorsementverfahren weiter versch�rft. Unter Ber�cksichtigung
der Fristen aller Gremien und Organe dauert der �bernahmeprozess – die Zustimmung aller vorausge-
setzt – zuk�nftig mindestens neun Monate. Hinzu kommen die Zeiten f�r die Ausarbeitungen durch die
Europ�ische Kommission sowie die �bersetzungen in alle Amtssprachen der EU f�r die Verçffentli-
chung im EU-Amtsblatt. Eine freiwillige fr�hzeitige Anwendung neuer IFRS oder IFRIC erscheint somit
nahezu ausgeschlossen. Durch die zus�tzlichen Rechte des Parlaments steigt zudem die Gefahr, dass
neue bzw �berarbeitete IFRS/IFRIC ganz oder in Teilen abgelehnt werden, was zu einer zunehmenden
Abweichung der IFRS in der EU von den IFRS, wie sie vom IASB herausgegeben werden, f�hren w�rde.
Dies jedoch liefe der Zielsetzung der IAS-Verordnung zuwider, eine Konvergenz der in Europa ange-
wandten Normen mit internationalen Rechnungslegungsstandards zu erreichen, um grenz�bergreifen-
de Gesch�fte oder die Zulassung an allen Bçrsen der Welt zu erleichtern.

Als problematisch hat sich seit dem Jahr 2007 erwiesen, dass sich die Europ�ische Kommission mit
zwei Interpretationen zur Auslegung von IAS 27 hinsichtlich der Aufstellung eines separaten Einzelab-
schlusses ge�ußert hat, wobei eine der beiden Interpretationen nicht in �bereinstimmung mit einer vom
IFRIC ge�ußerten Auffassung steht. Unserer Auffassung nach stellen diese Interpretationen – obwohl
rechtlich nicht bindend – im Endeffekt einen weiteren EU »carve-out« und somit eine weitere Differenz
zwischen EU-IFRS und full IASB-IFRS dar (in diesem Zusammenhang wird auch von »carve-ins«
gesprochen).

Ende Juli 2008 war das Endorsement der nachfolgend dargestellten neuen und �berarbeiteten
Standards sowie Interpretationen ausstehend.Die Prognose zum Endorsement ergibt sich aus dem
regelm�ßig von EFRAG verçffentlichten Bericht zum Endorsement-Status (EFRAG verçffentlicht diesen
Report, der unter http://www.efrag.org abrufbar ist, regelm�ßig). Es zeigt sich, dass der �bernahmeprozess
von der Verçffentlichung einer Verlautbarung des IASB bis zum endg�ltigen Endorsement durch die EU
teilweise bis zu einem Jahr dauern kann. Damit kçnnen teilweise in Standards oder Interpretationen zur
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Verf�gung stehende Optionen zu einer freiwilligen vorzeitigen Anwendung von europ�ischen Unter-
nehmen nicht ausgenutzt werden.

In Einzelf�llen sind Interpretationen nach full IFRS bereits in Kraft gesetzt, die noch nicht in EU
IFRS �bernommen wurden. Generell kann ein Konflikt zwischen full und EU IFRS an dieser Stelle
jedoch vermieden werden, da IFRIC Interpretationen keine neuen Rechnungslegungsprinzipien son-
dern allein Auslegungen begr�nden. Daher kann sogar das Erfordernis einer formellen �bernahme gem
IAS-Verordnung kritisch hinterfragt werden. Sofern nicht gesonderte �bergangsnormen in den IFRIC
Interpretationen neue Regeln schaffen wird im Normalfall eine Anwendung vor EU-�bernahme mçg-
lich sein. Allerdings bedarf es stets einer Einzelpr�fung der in Rede stehenden Interpretation. Trotz
dieser Anwendungsmçglichkeit wird eine Anwendungspflicht vor formaler �bernahme im Zweifel
nicht zu begr�nden sein.

Verçffent-
lichung
durch IASB

ARC
Beschluss

Voraus-
sichtliches
Endorsement

Standards

�berarbeiteter IFRS 3 »Unternehmens-
zusammenschl�sse«

10/01/2008 Ausstehend Q1 2009

Interpretationen

IFRIC 12 »Dienstleistungskonzessions-
vereinbarungen«*

30/11/2006 Ausstehend Q1 2009

IFRIC 13 »Kundenbindungsprogramme«* 28/06/2007 11/07/2008 Ende 2008

IFRIC 14 »IAS 19 Die Begrenzung eines
leistungsorientierten Vermçgenswerts,
Mindestfinanzierungsvorschriften und ihre
Wechselwirkung«*

05/07/2007 11/07/2008 Ende 2008

IFRIC 15 »Vereinbarungen zur Herstellung
von Immobilien«*

03/07/2008 Ausstehend Q1 2009

IFRIC 16 »Sicherung einer Nettoinvestition
in einen ausl�ndischen Gesch�ftsbetrieb«*

03/07/2008 Ausstehend Q1 2009

�nderungen

IAS 23 »Fremdkapitalkosten« 29/07/2007 11/07/2008 Ende 008

IAS 1 »Darstellung des Abschlusses:
�berarbeitung der Darstellung«

06/09/2007 11/07/2008 Ende 2008

IAS 27 »Konzern und separate Einzel-
abschl�sse nach IFRS«

10/01/2008 Ausstehend Q1 2009

IFRS 2 »Aktienbasierte Verg�tung:
Aus�bungsbedingungen und Annulierung«*

17/01/2008 11/07/2008 Ende 2008

IAS 32 und IAS 1 »K�ndbare Finanz-
instrumente und Verpflichtungen bei
Liquidation«*

14/02/2008 Ausstehend Q1 2009

Annual Improvements Project 2007 22/05/2008 Ausstehend Q1 2009

IFRS 1 und IAS 27 »Kosten einer Investition
in ein Tochterunternehmen, gemeinsam
beherrschtes Unternehmen oder assoziiertes
Unternehmen«*

22/05/2008 Ausstehend Q1 2009

* F�r den Titel dieses IFRS/IFRIC liegt noch keine offizielle deutsche �bersetzung vor; es handelt sich
somit um eine vorl�ufige �bersetzung durch die Autoren.
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3 IFRS Anwendung in Deutschland

3.1 Bilanzrechtsreformgesetz

Hinsichtlich der Anwendung der IFRS in Deutschland wurde im Jahr 2004 das Gesetz zur Einf�hrung
internationaler Rechnungslegungsstandards und zu Sicherung der Qualit�t der Abschlusspr�fung (Bi-
lanzrechtsreformgesetz – BilReG) im Bundesgesetzblatt verçffentlicht. Das BilReG setzt die unmittelbar
geltenden Vorschriften der EU Verordnung im HGB um und �bt die Mitgliedstaatenwahlrechte der IAS-
Verordnung aus. Nach BilReG gelten die folgenden Vorschriften f�r eine Anwendung der IFRS im
Einzel- und Konzernabschluss:
• F�r ein Mutterunternehmen, das gem Art 4 der IAS-Verordnung die IFRS f�r am oder nach dem

1. Januar 2005 beginnende Gesch�ftsjahre verpflichtend anzuwenden hat, gelten weiterhin § 294
Abs 3 HGB (Auskunftspflichten von Tochterunternehmen), § 298 iVm §§ 244, 245 HGB (Sprache,
W�hrungseinheit, Unterzeichnung), die Angabepflichten nach § 313 Abs 2 bis 4 HGB (Angaben zum
Konsolidierungskreis) sowie nach § 314 Abs 1 Nr 4,6,8 und 9 (durchschnittliche Arbeitnehmerzahl,
Angaben zu Mitgliedern der Leitungs- und Aufsichtsorgane, Erkl�rung zum Corporate-Governance-
Kodex, Angaben zum Abschlusspr�fer) sowie Regelungen des § 315 zum Konzernlagebericht
(§ 315 a Abs 1 HGB).

• Verbindliche Anwendung der IFRS (soweit von der EU �bernommen) im Konzernabschluss, wenn
ein Mutterunternehmen eine Bçrsennotierung beantragt hat (§ 315 a Abs 2 HGB).

• Freiwillige Anwendung der IFRS im Konzernabschluss nicht bçrsennotierter Mutterunternehmen.
Dabei sind die von der EU �bernommenen IFRS vollst�ndig anzuwenden (§ 315 a Abs 3 HGB).

• �bergangsvorschriften f�r Unternehmen, die lediglich Schuldtitel in einem EU-Mitgliedstaat emit-
tiert haben, sowie f�r Unternehmen, die US-GAAP als Rechnungslegungsstandards im Inland an-
wenden und an einer Bçrse in einem Nicht-EU-Mitgliedstaat notiert sind: verbindliche Anwendung
der IFRS (soweit von der EU �bernommen) f�r Gesch�ftsjahre, die am oder nach dem 1. 1. 2007
beginnen (§ 57 EGHGB).

• Keine verpflichtende Anwendung der IFRS im Einzelabschluss. Unter bestimmten Voraussetzungen
kann ein freiwillig erstellter, offen gelegter IFRS-Einzelabschluss eines großen Unternehmens von
der Offenlegung eines HGB-Einzelabschlusses im Bundesanzeiger (§ 325 Abs 2 a bis 2 b HGB), indes
nicht von der Erstellung eines HGB-Einzelabschlusses, befreien.

• F�r kleine und mittelgroße Unternehmen sind keine besonderen Vorschriften vorgesehen. Diese
Unternehmen konnten auch vor dem BilReG freiwillig einen IFRS-Einzelabschluss erstellen. Von
der Offenlegungspflicht im Bundesanzeiger sind kleine und mittelgroße Unternehmen ohnehin
befreit.

Damit verbleibt f�r Unternehmen, die die befreiende Verçffentlichung eines IFRS Einzelabschlusses
erw�gen, zumindestens vorerst die Verpflichtung zur Erstellung und ggf Pr�fung eines HGB-Einzelab-
schlusses mit seinen Funktionen im Rahmen des Gesellschafts-, Handels-, Zivilrechts etc sowie als
Ausgangspunkt der steuerlichen Gewinnermittlung erhalten.

3.2 Vorschlag eines Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes

Der nationale Gesetzgeber sieht vor dem Hintergrund der Entwicklung eines internationalen Rech-
nungslegungsstandards f�r kleine und mittelgroße Unternehmen durch den IASB sowie der zunehm-
enden weltweiten Akzeptanz der IFRS Handlungsbedarf, um das HGB weiterhin wettbewerbsf�hig zu
halten. Der Referentenentwurf der Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurde im November
2007 verçffentlicht; der Regierungsentwurf (HGB-RegE) folgte im Mai 2008.

Durch das Gesetz soll sichergestellt werden, dass das HGB-Bilanzrecht auch zuk�nftig eine dauer-
hafte und im Verh�ltnis zu – den vom deutschen Mittelstand kritisierten – IFRS vollwertige, zugleich
aber kosteng�nstige und einfachere Alternative erhalten bleibt. Im Vordergrund der angestrebten
Modernisierung steht die Verbesserung der Aussagekraft handelsrechtlicher Abschl�sse durch eine
maßvolle Ann�herung an die IFRS. Das gilt sowohl f�r den Einzel- als auch f�r den Konzernabschluss.
Daf�r werden Informationspflichten ausgeweitet und Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte
gestrichen. Gleichzeitig soll das Gesetz insbes f�r kleine Unternehmen und Einzelkaufleute zu einer
Deregulierung der handelsrechtlichen Buchf�hrungs- und Bilanzierungspflichten f�hren. Es soll insges
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gew�hrleistet sein, dass die Regeln im Hinblick auf die Bed�rfnisse des Mittelstands ausgestaltet
werden. Als unverr�ckbarer Eckpfeiler der anstehenden Modernisierung bleibt das HGB weiterhin die
Grundlage f�r Aussch�ttungsbemessung und steuerliche Gewinnermittlung. Durch die Vorschl�ge des
BilMoG sollen die zentralen Grunds�tze ordnungsm�ßiger Buchf�hrung wie das Vorsichtsprinzip, das
Realisationsprinzip und das Stichtagsprinzip ihre bisherige Bedeutung behalten. Vor diesem Hinter-
grund wurden �nderungen im Bereich von Ansatz und Bewertung, die zur Erfassung unrealisierter
Gewinne f�hren, iSd Gl�ubigerschutzes mit einer Aussch�ttungssperre belegt. Durch die geplante
Aufgabe der umgekehrten Maßgeblichkeit findet gleichwohl eine gewisse Abkoppelung vom Steuer-
recht statt.

Eine Modernisierung des HGB ist erforderlich, da sich deutsche Unternehmen im Zuge der Globa-
lisierung zunehmend auf internationalem Parkett bewegen. Im Wettbewerb um kosteng�nstige Finanz-
ierungen steigen die Anforderungen des internationalen Kapitalmarktes an eine mehr informations-
orientierte Rechnungslegung. Das HGB weist im Vergleich zu internationalen Rechnungslegungsgrund-
s�tzen teilweise jedoch unzeitgem�ße Wahlrechte und Bewertungsmethoden auf.

Neben der Modernisierung werden mit dem Gesetzentwurf zwei Rechtsakte der Europ�ischen Union
umgesetzt: die sog Ab�nderungsrichtlinie sowie die Abschlusspr�ferrichtlinie. Aus der Umsetzung der
Ab�nderungsrichtlinie ergeben sich insbes Anforderungen zu Angaben �ber außerbilanzielle Gesch�fte und
Gesch�fte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen. Die Abschlusspr�ferrichtlinie betrifft ua die
Regelungen im Bereich der Unabh�ngigkeit des Abschlusspr�fers, die Angabepflichten zu Abschlusspr�fer-
honoraren und die Umsetzung der Verpflichtung zur Einrichtung von Pr�fungsaussch�ssen.

Das BilMoG betrifft Einzelkaufleute, Personenhandels- und Kapitalgesellschaften, wobei im Rah-
men einer Deregulierung Grenzen f�r die Buchf�hrungspflicht bei Einzelkaufleuten eingef�hrt werden
sollen. Zudem werden in Umsetzung der ge�nderten Vorschriften der 4. gesellschaftsrechtlichen Richt-
linie die Schwellenwerte f�r Kapitalgesellschaften angehoben. Beide Maßnahmen sollen zu Erleichte-
rungen und Entlastungen f�r die Unternehmen f�hren. Die �nderungen betreffen sowohl den Einzel-
als auch den Konzernabschluss.

Der Gesetzentwurf stellt die umfangreichste �berarbeitung des Handelsbilanzrechts seit dem
Bilanzrichtliniengesetz (BiRiLiG) aus dem Jahr 1985 dar. Die Regelungen f�hren iW zu einer �ber-
arbeitung des Handelsrechts. Dar�ber hinaus sind 29 weitere Bundesgesetze und -verordnungen von
den �nderungen betroffen, darunter das EStG, das AktG und das GmbHG. Der Gesetzentwurf beh�lt die
bisher bestehenden handelsrechtlichen Grunds�tze ordnungsm�ßiger Buchf�hrung bei, gewichtet sie
jedoch teilweise anders. Die Folge ist eine st�rkere Betonung der Informationsfunktion des handels-
rechtlichen Jahresabschlusses. Der Gesetzentwurf hat die folgenden Eckpfeiler:

1. Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermçgenswerte des Anlagevermçgens;
2. Aktivierungspflicht von Gesch�fts- oder Firmenwerten und Pflicht zur planm�ßigen Abschreibung

�ber die Nutzungsdauer im Einzel- und Konzernabschluss;
3. Eliminierung von Abschreibungswahlrechten;
4. Eliminierung steuerlicher Wertans�tze in der Handelsbilanz;
5. Paradigmenwechsel bei der Bilanzierung von R�ckstellungen;
6. Verpflichtende Ber�cksichtigung aktiver latenter Steuern unter Ber�cksichtigung von Verlustvor-

tr�gen;
7. Bewertung zu Handelszwecken erworbener Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert;
8. Konsolidierung von Zweckgesellschaften (sog special purpose entities);
9. Kapitalkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode mit Erstkonsolidierung auf den Erwerbs-

zeitpunkt; und
10. Ausweitung der Angabepflichten, insbes in Bezug auf nahe stehende Personen und außerbilanzielle

Gesch�fte.
Mit einer Verabschiedung des Gesetzentwurfs wird f�r Ende 2008 gerechnet. Der Regierungsentwurf zum
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz sieht vor, dass die Vorschriften grds auf Gesch�ftsjahre Anwendung
finden, die nach dem 31. Dezember 2008 beginnen. F�r einige �nderungsvorschl�ge sind in dem Regie-
rungsentwurf abweichende �bergangsregelungen vorgesehen. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme
vom 4. Juli 2008 an verschiedenen Punkten des Regierungsentwurfs Kritik ge�bt und �nderungen empfoh-
len. Am 30. Juli 2008 hat die Bundesregierung eine Gegen�ußerung zur Stellungnahme des Bundesrats
verçffentlicht. Die folgende Auflistung stellt die vom Bundesrat ge�ußerten Anliegen sowie die jeweilige
Stellungnahme der Bundesregierung aus ihrer Gegen�ußerung stichwortartig dar:
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Folgende Anliegen des Bundesrats werden von der Bundesregierung abgelehnt:
• Erstreckung der Befreiung von der Buchf�hrungs- und Bilanzierungspflicht auf bestimmte Perso-

nenhandelsgesellschaften und Genossenschaften (§ 241 a Abs 1 Satz 1 HGB-RegE)
• «impairment-only-approach« bei der Folgebewertung eines entgeltlich erworbenen Gesch�fts- oder

Firmenwerts (§ 246 Abs 1 Satz 4 HGB-RegE, § 253 Abs 3 HGB-RegE)
• Verwendung eines Stichtagsmarktzinssatzes f�r die Abzinsung von R�ckstellungen (§ 253 Abs 2

HGB-RegE)
• Aktivierungswahlrecht f�r aktive latente Steuern (§ 274 Abs 1 Satz 1 HGB-RegE)
• Reduzierung der Anhangangaben, insb zu außerbilanziellen Gesch�ften sowie Investmentvermçgen

(§ 285 HGB-RegE)
• Nichtangabe des Abschlusspr�ferhonorars bei bestimmten Unternehmen (§ 285 Nr. 17 HGB-RegE)
• Bewertung der Pensionsr�ckstellungen in der Steuerbilanz in Anlehnung an das BilMoG – unter

Wahrung des Steueraufkommens (§ 6 a EStG)
Insbesondere folgende Anliegen des Bundesrats wird die Bundesregierung pr�fen:
• Angleichung der Schwellenwerte von HGB und AO f�r die Befreiung von Einzelkaufleuten von der

Buchf�hrungs- und Bilanzierungspflicht (§ 241 a Abs 1 Satz 1 HGB-RegE, § 141 AO)
• Klarstellende Umformulierung des Grundsatzes der wirtschaftlichen Zurechnung (§ 246 Abs 1

Satz 2 HGB-RegE)
• Beschr�nkung der Bewertung von zu Handelszwecken erworbenen Finanzinstrumenten mit dem

beizulegenden Zeitwert auf Kredit- und sonstige Finanzinstitute sowie Versicherungsunternehmen
(§ 253 Abs 1 Satz 3 HGB-RegE)

• Konkretisierung der Regelung zur Bildung von Bewertungseinheiten (§ 254 HGB-RegE)
• Aktivierungswahlrecht f�r bei der Entwicklung eines selbst geschaffenen immateriellen Vermçgens-

gegenstands des Anlagevermçgens anfallende Herstellungskosten (§ 255 Abs 2 a Satz 1 HGB-RegE)
• Konkretisierung des Maßgeblichkeitsgrundsatzes (§ 5 Abs 1 EStG-RegE)
• Besonders hervorzuheben ist, dass die Bundesregierung zudem ausdr�cklich den Vorschlag des

Bundesrats aufgreift, die �bergangsregelungen (Art. 65 f EGHGB) nochmals zu �berdenken; die
praxisgerechte Ausgestaltung dieser Bestimmungen wird als »Kernanliegen« bezeichnet.

Die Ausf�hrungen in den folgenden Kapiteln dieser Auflage beziehen sich auf den Stand des BilMoG
nach dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom Mai 2008; die Empfehlungen des Bundesrates
sowie die Gegen�ußerung der Bundesregierung sind hierin nicht enthalten.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung war das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen; mit
einer Verabschiedung des BilMoG ist fr�hestens im Herbst 2008 zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass es
im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zu �nderungen kommen wird.

Die Regelungen f�hren zu deutlichen Ver�nderungen in der Rechnungslegung aller Unternehmen
und Einzelkaufleute, die zur Aufstellung eines Jahresabschlusses und/oder Konzernabschlusses ver-
pflichtet sind. Die Aufstellung einer Einheitsbilanz wird kaum mehr mçglich sein. In der Begr�ndung
der Regierung wird ausdr�cklich darauf hingewiesen, dass die Regelungen weiterhin handelsrechtlichen
Wertungen unterliegen. Gleichwohl wird sich in einigen Bereichen die Frage stellen, ob f�r die Aus-
legung die IFRS herangezogen werden. Positiv zu beurteilen ist eindeutig die verbesserte Aussagekraft
handelsrechtlicher Abschl�sse, die Angleichung der Konzernrechnungslegung an internationale Stan-
dards sowie die Deregulierung f�r Einzelkaufleute und kleine Unternehmen.

3.3 Ausstrahlungswirkung auf Corporate Governance und Anlegerschutz

Regelungen zur Corporate Governance sind in Deutschland seit dem Jahr 2002 im Deutsche Corporate
Governance Kodex niedergelegt. Er stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und �ber-
wachung deutscher bçrsennotierter Gesellschaften (Unternehmensf�hrung) dar und enth�lt internatio-
nal und national anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensf�hrung. Der
Kodex wurde im Jahr 2007 zuletzt ge�ndert. Die �nderungen betrafen im Wesentlichen Abfindungsre-
gelungen f�r Vorstandsmitglieder sowie den Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats. Dabei wurde ein
sog Abfindungscap von maximal zwei Jahresgeh�ltern bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandst�tig-
keit angeregt.

Zur St�rkung der Unternehmensintegrit�t und des Anlegerschutzes wurde im Jahr 2004 eine
privatrechtlich organisierte Enforcement-Instanz unter staatlicher Aufsicht eingef�hrt; das zweistufige
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Enforcement-Verfahren wird durch das Bilanzkontrollgesetz (BilKoG) geregelt. Ziel ist es, Unregel-
m�ßigkeiten bei der Aufstellung von Unternehmensabschl�ssen pr�ventiv entgegenzuwirken. Auf der
ersten Stufe pr�ft die privatrechtlich organisierte Deutsche Pr�fstelle f�r Rechnungslegung (DPR) die
Jahres- und Konzernabschl�sse sowie Lageberichte von kapitalmarktorientierten Unternehmen auf
Verstçße gegen Rechnungslegungsvorschriften. Die DPR ist seit Juli 2005 t�tig.

Anlass f�r eine Pr�fung kann sein:
• das Vorliegen konkreter Anhaltspunkte f�r einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften

(reaktive Pr�fung);
• das Verlangen der Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); oder
• Pr�fungen ohne besonderen Anlass (stichprobenartige Pr�fung).
Die Unternehmen sind dabei nicht zu einer Kooperation mit der DPR verpflichtet. Verweigert ein
Unternehmen der Pr�fstelle den Zutritt, gew�hrt es ihr keine Akteneinsicht oder behindert es die
Pr�fung auf sonstige Weise, berichtet die Pr�fstelle der BaFin hier�ber. Diese kann dann auf der zweiten
Stufe eine Pr�fung mit çffentlich-rechtlichen Mitteln durchsetzen. In diesem Fall ordnet die BaFin eine
erneute Pr�fung der Rechnungslegung an. Die BaFin wird in der zweiten Stufe t�tig, wenn das be-
troffene Unternehmen sich weigert, mit der Pr�fstelle zusammenzuarbeiten, oder mit dem Pr�fungs-
ergebnis der Pr�fstelle nicht einverstanden ist. Gleiches gilt, wenn erhebliche Zweifel an der Richtigkeit
des Pr�fungsergebnisses der Pr�fstelle bestehen. Die BaFin kann die Pr�fung auch dann jederzeit an sich
ziehen, wenn sie auch eine Pr�fung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes oder § 83 Abs. 1
Nr. 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes durchf�hrt oder durchgef�hrt hat und die Pr�fungen den-
selben Gegenstand betreffen. Stellt die BaFin oder die Pr�fstelle einen Fehler fest, so ordnet die BaFin an,
dass das Unternehmen den festgestellten Fehler samt den wesentlichen Teilen der Begr�ndung der
Feststellung unverz�glich im elektronischen Bundesanzeiger sowie entweder in einem �berregionalen
Bçrsenpflichtblatt oder �ber ein elektronisch betriebenes Informationsverarbeitungssystem bekannt zu
machen hat. Die BaFin sieht von der Anordnung zur Bekanntmachung ab, wenn kein çffentliches
Interesse an der Verçffentlichung besteht bzw wenn die Verçffentlichung geeignet ist, den berechtigten
Interessen des Unternehmens zu schaden. Die Kosten der Pr�fstelle und die allgemeinen Kosten des
Enforcement der BaFin werden einheitlich durch eine Abgabe aller kapitalmarktorientierten Unter-
nehmen finanziert. Die konkreten Kosten einer Pr�fung auf der zweiten Stufe werden jeweils dem be-
troffenen Unternehmen auferlegt. Etwas anderes gilt, wenn das Ergebnis der Pr�fung auf der zweiten Stufe
zu Gunsten des Unternehmens vom Ergebnis der Pr�fstelle auf erster Stufe abweicht. Damit soll f�r
Unternehmen ein Anreiz geschaffen werden, mit der Pr�fstelle zu kooperieren. Gegen Verwaltungsakte
der BaFin im Zusammenhang mit Enforcement kann Beschwerde beim Oberlandesgericht erhoben werden.

Im Jahr 2007 hat die DPR 135 Pr�fungen abgeschlossen; davon waren 118 Stichprobenpr�fungen
und 15 Anlasspr�fungen. Die Quote der fehlerhaften Rechnungslegungen betrug 26 %, die zu 80 % auf
kleine und mittelst�ndische Unternehmen mit Ums�tzen bis zu EUR 250 Mio p.a. entfielen. Auf der
zweiten Stufe des Enforcement hat die BaFin fast ausnahmslos die Feststellungen der DPR best�tigt und
die Verçffentlichung der Fehler angeordnet.

Im Jahr 2003 wurde mit der Modernisierung der 8. EU-Richtlinie (»Abschlusspr�ferrichtlinie«)
begonnen; die Europ�ische Kommission hat die vom Rat der Wirtschafts- und Finanzminister erzielte
Einigung zur 8. EU-Richtlinie und die damit einhergehende �nderung der 4. EU-Richtlinie (»Bilanz-
richtlinie«) sowie der 7. EU-Richtlinie (»Konzernbilanzrichtlinie«) im Mai 2006 verabschiedet. Ziel
dieser Richtlinie ist es, das Vertrauen in den Jahresabschluss wiederherzustellen und die EU besser
vor Bilanzskandalen zu sch�tzen. Die bislang geltende 8. EU-Richtlinie regelte prim�r die Zulassung von
mit der Pflichtpr�fung betrauten Personen und legte nur ansatzweise die Berufsgrunds�tze, wie die
Verpflichtung zur beruflichen Sorgfalt und Unabh�ngigkeit des Abschlusspr�fers, fest. Mit der neuen
Richtlinie wird dieser Regelungsinhalt umfassend erweitert.

Im Mittelpunkt steht die weitgehende Harmonisierung der Rahmenbedingungen f�r die Abschluss-
pr�fung innerhalb der EU sowie die Sicherung des Vertrauens in die gesetzliche Abschlusspr�fung und
die Qualit�t der gepr�ften Abschl�sse durch die Gew�hrleistung einer hohen Pr�fungsqualit�t. Die
Richtlinie sieht eine deutlich strengere, st�rkere und nach ethischen Gesichtspunkten ausgerichtete
Pr�fung des Jahresabschlusses vor, ua wird die Anwendung der internationalen Pr�fungsgrunds�tze
vorgeschrieben und Kriterien f�r die çffentliche Beaufsichtigung festgelegt. Ferner werden besondere
Bestimmungen f�r Unternehmen von çffentlichem Interesse eingef�hrt. Als Unternehmen von çffent-
lichem Interesse gelten Unternehmen, die unter das Recht eines Mitgliedstaates fallen und deren �ber-

14 Einf�hrung



tragbare Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt eines Mitgliedstaates zugelassen sind,
Kreditinstitute sowie Versicherungsunternehmen. Daneben kçnnen die Mitgliedstaaten auch andere
Unternehmen als Unternehmen von çffentlichem Interesse benennen, zB solche, die aufgrund ihrer
T�tigkeit, ihrer Grçße oder der Zahl der Besch�ftigten von erheblicher çffentlicher Bedeutung sind. Die
betroffenen Unternehmen haben insbes einen Pr�fungsausschuss einzurichten. Zweck des Pr�fungs-
ausschusses ist eine unabh�ngige und kompetente �berwachung des Finanzerstellungsprozesses, um
eine unlautere Einflussnahme der Gesch�ftsleitung auf die Rechnungslegung der gepr�ften Unterneh-
men zu unterbinden. Zu seinen Aufgaben gehçrt ferner die �berwachung der Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems, der internen Revision und des Risikomanagementsystems sowie die Sicherstellung der
Unabh�ngigkeit, Vorschlag des Abschlusspr�fers und die �berwachung der Abschlusspr�fung. Durch
die Verpflichtung zur Errichtung eines Pr�fungsausschusses soll die Unabh�ngigkeit des Abschluss-
pr�fers gest�rkt werden. Dar�ber hinaus liefert die Richtlinie die Grundlage f�r eine Zusammenarbeit
zwischen den Regulierungsbehçrden in der EU und in Drittl�ndern (zB mit dem PCAOB).

Die Umsetzung der neuen 8. EU-Richtlinie erfolgt in Deutschland zum einen durch die 7. WPO-
Novelle vom Juni 2007, die die Aufsicht �ber die Wirtschaftspr�fer durch weitere Maßnahmen st�rkt.
Inbesondere weist sie der WPK erweiterte Ermittlungs- und Sanktionskompetenzen zu. Durch das
Berufsaufsichtsreformgesetz wurde hierbei die prim�re Zust�ndigkeit der APAK f�r die Zusammen-
arbeit mit den f�r die Berufsaufsicht zust�ndigen Stellen in anderen EU-Mitgliedstaaten bzw. Dritt-
staaten geregelt. Des Weiteren soll die Umsetzung der Richtlinie durch das BilMoG erfolgen. Dieses sieht
bspw Regelungen zum Pr�fungsausschuss, zur Berichterstattung des Abschlusspr�fers sowie zur An-
wendung internationaler Pr�fungsstandards vor.

Die Berichterstattungspflichten von kapitalmarktorientierten Unternehmen wurden in den letzten
Jahren zudem durch die EU-Transparenzrichtlinie erweitert. Diese sieht Pflichten zur Finanzberichter-
stattung, zur Mitteilung und Verçffentlichung von Ver�nderungen des Stimmrechtsanteils, zur Liefe-
rung von notwendigen Informationen von Rechten aus Wertpapieren und zur Verçffentlichung und
Speicherung wichtiger Kapitalmarktinformationen vor. Die Bundesregierung hat die Anforderungen
dieser Richtlinie durch das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG) umgesetzt; das Gesetz trat
am 20. Januar 2007 in Kraft. Ua sieht das TUG vor, dass die gesetzlichen Vertreter von Inlandsemittenten
f�r Jahres- und Konzernabschl�sse sowie die dazugehçrigen (Konzern-) Lageberichte einen sog »Bilanz-
eid« abgeben m�ssen. Ferner sind Inlandsemittenten, die Aktien oder Schuldtitel begeben, zur Auf-
stellung eines Halbjahresfinanzberichts verpflichtet. Dabei besteht der (Konzern-) Halbjahresfinanzbe-
richt aus einem verk�rzten (Konzern-) Zwischenabschluss, (Konzern-) Zwischenlagebericht sowie dem
jeweils dazugehçrigen Bilanzeid. Eine gesetzliche Pflicht zur Pr�fung oder pr�ferischen Durchsicht
durch einen Abschlusspr�fer besteht nicht. Das TUG verpflichtet nunmehr auch Inlandsemittenten, die
Aktien begeben, zur Abgabe einer Zwischenmitteilung. Im Mai 2008 wurde DRS 16 zur Zwischen-
berichterstattung verabschiedet, der den bislang f�r die Zwischenberichterstattung geltenden DRS 6
ersetzt; er ist erstmals f�r Gesch�ftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 enden. DRS 16
konkretisiert die Vorschriften des TUG sowie der Transparenzrichtlinie-Durchf�hrungsverordnung
(TranspRLDV) vom M�rz 2008, in denen Rahmenbedingungen zur Halbjahres- und Quartalsfinanzbericht-
erstattung sowie zur Zwischenmitteilung der Gesch�ftsf�hrung vorgegeben werden. Dar�ber hinaus regelt
der neue Standard den Zwischenlagebericht im Halbjahresfinanzbericht, die Zwischenmitteilung der Ge-
sch�ftsf�hrung und die als »Bilanzeid« bezeichnete Versicherung der gesetzlichen Vertreter.

Zur Umsetzung der sog �bernahmerichtlinie (Richtlinie 2004/25/EG des Europ�ischen Rates und
des Parlaments vom 21. April 2004 betreffend �bernahmeangebote) wurde im Juli 2006 durch den
deutschen Gesetzgeber das �bernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetz (�R-UG) erlassen, in dem ua entspr
Anforderungen an die (Konzern-)Lageberichterstattung definiert werden. Die �bernahmerichtlinie legt
europaweite Mindeststandards im Zusammenhang mit çffentlichen �bernahmeangeboten fest. In
Bezug auf die Finanzberichterstattung von Konzernen ergibt sich als wesentliche Neuerung durch das
�R-UG die Erg�nzung von § 315 HGB um Absatz 4, der zus�tzliche Angabepflichten f�r Unternehmen
definiert, die durch Ausgabe stimmberechtigter Aktien einen organisierten Markt iSd § 2 Abs 7 Wp�G in
Anspruch nehmen. Die Angabepflichten bestehen unabh�ngig davon, ob ein �bernahmeangebot f�r das
berichtende Unternehmen vorliegt oder zu erwarten ist. Im Dezember 2007 wurde in diesem Zusam-
menhang DRS 15 a verabschiedet, der Vorgaben zu den �bernahmerechtlichen Angabeerfordernissen des
§ 315 Abs. 4 HGB beinhaltet. Ziel der in DRS 15 a konkretisierten Anforderungen ist es, potenzielle
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